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I. Begründung 

1. Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 49 „Parkplatz am Bahnhof“ 

1.1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes 

a) Baugesetzbuch – BauGB 
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung) – BauNVO 
c) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung) – PlanZV 
d) Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG 
e) Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen – GO NRW 
f) Bauordnung Nordrhein-Westfalen – BauO NRW 

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung. 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am ……… die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 49 „Parkplatz am Bahnhof“ beschlossen.  

1.3 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich liegt in der Stadt Tecklenburg, nördlich der Bahnanlage der 
Tecklenburger Nordbahn und östlich der Straße Auf dem Saatkamp. Er umfasst 
dort die Flurstücke 76 und 159 der Flur Nr. 17, Gemarkung Tecklenburg. 

Die Lage des Planungsgebietes ist aus der Übersichtskarte dieser Begründung 
ersichtlich (vgl. Deckblatt). 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 „Parkplatz am 
Bahnhof“ ist in der Planzeichnung festgesetzt. Der Geltungsbereich hat eine 
Größe von ca. 0,5 ha. 

Dem Plangebiet lag bisher kein Bebauungsplan zugrunde und liegt im Außenbe-
reich.  

1.4 Flächennutzungsplan 
Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Tecklenburg weist für den Geltungsbereich 
eine gewerbliche Baufläche (G) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO aus. Die in die-
sem Änderungsverfahren angestrebte Nutzungsart Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung: private Parkfläche ist somit nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. Der Flächennutzungsplan der Stadt Tecklenburg wird im Paral-
lelverfahren geändert (46. Änderung). 

2. Planungsanlass, -ziele 

Der Geltungsbereich wurde bis vor ca. 10 Jahren gewerblich genutzt. Nach ei-
nem Brand wurden die Gebäude nicht wieder errichtet. Im Geltungsbereich sind 
mittlerweile keine Bestandsgebäude mehr vorhanden. Die frühere Nutzung des 
Grundstücks lässt mittlerweile keine Prägungen des Planungsgebiets als Bau-
land erkennen. Sämtliche bauliche Anlagen wurden im Jahr 2006 zurückgebaut. 
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Die nahegelegene Klinik Tecklenburger Land verfügt nicht über eine ausreichen-
de Anzahl an Stellplatzflächen für Gäste und Mitarbeiter der Klinik. Die direkt an 
den Geltungsbereich angrenzende Bahnhofsstraße wird oftmals von 
„Wildparkern“ genutzt. 

Ziel der Änderung ist es, für die Klinik Tecklenburger Land auf der jetzigen Brach-
fläche nördlich des Bahnhofs die Voraussetzungen zur Herstellung eines privaten 
Parkplatzes mit ca. 90 Stellplätzen zu schaffen. 

3. Inhalt des Bebauungsplanes 

3.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Private Parkfläche 

Der Geltungsbereich wird als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Pri-
vate Parkfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Die ausgewiesene 
Stellplatzfläche soll als bewirtschafteter Parkplatz von der Klinik Tecklenburger 
Land betrieben werden. Zulässige Nutzungen sind die Anlage eines Parkplatzes 
inkl. Zufahrten und die dazu benötigten baulichen Anlagen (z. B. Fahrscheinau-
tomat oder Schranken etc.). 

3.2 Verkehrsflächen, Erschließung 

Der Änderungsbereich ist bereits über die Bahnhofstraße im Südosten an das 
örtliche Verkehrsnetz angebunden. Die Fahrgassen und die Stellplätze sollen be-
festigt werden. Im Randbereich sind Grünstreifen vorgesehen. Vorhanden Ge-
hölze sollen erhalten werden. 

4. Verwirklichung des Bebauungsplanes 

4.1 Ver- und Entsorgung 

Für die Stellplatzanlage sind – wenn möglich – versickerungsfähige Materialien 
einzusetzen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es zu keiner gra-
vierenden Veränderung der schadlosen Abführung des Oberflächenwassers 
kommt. 

Der Anschluss an das öffentliche Abwassernetz der Stadt Tecklenburg erfolgt 
über ein ausreichend dimensionierten Regenwasserkanal am östlichen Grenzver-
lauf des Planungsgebietes. 

4.2 Soziale Maßnahmen 

Soziale Maßnahmen werden bei der Durchführung des Bebauungsplanes nicht 
erforderlich. 

4.3 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 49 „Parkplatz am 
Bahnhof“ befinden sich weder Baudenkmäler noch sonstige Denkmäler im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes (DSchG NRW) bzw. Objekte, die im Verzeichnis 
des zu schützenden Kulturgutes der Stadt Tecklenburg enthalten sind.  

Blickbeziehungen und Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden nicht 
berührt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Parkplatz am Bahn-
hof“ sind keine Baudenkmale betroffen. 
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4.4 Altlasten 

Im Geltungsbereich sind keine Altlasten bekannt. Der Gefahrenverdacht kann 
daher vorbehaltlich der ordnungsbehördlichen Einschätzung als ausgeräumt gel-
ten. 
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II. Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die vo-
raussichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes werden die Schutzgüter Mensch, 
Boden, Wasser, Pflanze, Tier, Klima/Luft, Landschaftsbild und beschrieben und 
bewertet und die Auswirkungen des Planvorhabens auf die jeweiligen Schutzgü-
ter prognostiziert. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB aufgefordert, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 zu formulie-
ren. Der Umweltbericht wird zur öffentlichen Auslegung vorliegen.  
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III. Verfahrensvermerk 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 „Parkplatz am Bahnhof“ hat mit der 
Entwurfsbegründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………. bis 
……………. öffentlich ausgelegen. Das Ergebnis der Abwägung eingegangener 
Anregungen und Bedenken ist in den Bebauungsplanentwurf bzw. die Entwurfs-
begründung eingeflossen. 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Stadt Tecklenburg 
in seiner Sitzung am ……………. den Bebauungsplan Nr. 49 „Parkplatz am 
Bahnhof“ sowie die Begründung beschlossen. 

 

Tecklenburg, den ………….. 

Der Bürgermeister  

 

........................................... 
        (Stefan Streit) 

 

 

 

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

 

Osnabrück, den 17.10.2017 
Lh/Hc-9304.011 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 
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IV. Anhang: Textliche Festsetzungen  

 

Anhang 

Textliche Festsetzungen 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Ergänzend zu den Festsetzungen in zeichnerischer Form sind textliche Festsetzungen vorgesehen 
und zwar 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB): 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Private Parkfläche (§ 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB) 

Die ausgewiesenen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Private Parkfläche sol-
len als bewirtschafteter Parkplatz der Klinik Tecklenburger Land betrieben werden. Zulässige 
Nutzungen sind die Anlage eines Parkplatzes inkl. Zufahrten und die dazu benötigten bauli-
chen Anlagen (z. B. Fahrscheinautomat oder Schranken etc.). 

HINWEISE  

1. Bodenfunde 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler, (kulturgeschichtliche sowie erdgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Ihre Lage im Gelände darf nicht ver-
ändert werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untereren Denkmal-
behörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) 
unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG).  

2. Altablagerungen 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden 
werden, ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde (Kreis Steinfurt) zu benachrichtigen. 

3. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl I S. 1548 geändert wor-
den ist. 

4. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften und VDI-Richtlinien) können während der Dienststunden bei der Stadt 
Tecklenburg, Fachbereich 60, Planen, Bauen und Umwelt, Untere Denkmalbehörde, Land-
rat-Schultz-Straße 1, 49545 Tecklenburg eingesehen werden. 

5. Durch baubedingte Versiegelung der Oberfläche wird die Regenerierung des Grundwasser-
vorkommens eingeschränkt. Die Versiegelung ist daher auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Zufahrten und Stellplätze sollten weitgehend mit wasserdurchlässigen Materialien befestigt 
werden.  

 


